
Grundschule  

   

Blockflötenunterricht in der 2./3. Klasse Primarschule 
 
Im Blockflötenunterricht lernt das Kind musikalische Grundbegriffe, 
Notenkenntnisse, rhythmische Grundwerte und Taktarten kennen. 
 
Schwerpunkt bildet das gemeinsame Musizieren mit der 
Sopranblockflöte. 
 
Der Unterricht wird in Gruppen von 2 bis 4 Schülern erteilt. 
 
Die wöchentliche Unterrichtsdauer beträgt 45 Minuten und kostet Fr. 
350.- pro Jahr. 
 

 
Während dieser 2-jährigen Grundschule haben die Kinder die 
Möglichkeit, die nötigen Voraussetzungen zu erlangen, um ein 
Instrument bei einer Fachlehrperson an der Musikschule zu 
erlernen. 

 

 
 

Instrumentalunterricht 
   

Beginn:  4. Klasse Voraussetzung:  Lernziele der Grundschule 
                             erreicht 

 
Instrumentenangebot Akkordeon, Blechblasinstrumente, Blockflöte, 

Gitarre, Holzblasinstrumente, Klavier, 
Schlagzeug, Querflöte, Streichinstrumente 
 

 
 
 

Unterrichtsart Unterrichtsdauer Schulgeld pro Jahr 
   

Einzelunterricht 30 Minuten Fr. 660.00 
Einzelunterricht 40 Minuten Fr. 870.00 

 
 
 

Ensemble-Unterricht                                Kosten: gratis 
 

Bläser und Schlagzeuger haben die Möglichkeit, in einem 
Bläserensemble mitzuspielen. Jungmusikanten haben, so lange 
sie schulpflichtig sind, auch die Musikschule zu besuchen. 

 



Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Unterrichtsbeginn Die Einteilung und Beratung für die Beschaffung 
von Instrumenten erfolgt in der 1. Schulwoche. Der 
Unterricht beginnt in der 2. Schulwoche. 
 

Absenzen Jede Absenz ist in voraussehbaren Fällen 
mindestens 1 Tag vor dem Unterricht bei der 
Lehrperson zu entschuldigen. 
 

Schulgeld Für das Schulgeld wird pro Jahr von der Gemeinde 
in 2 Raten Rechnung gestellt.  
 

Ermässigung Besuchen mehrere Kinder einer Familie die 
Musikschule, wird folgender Rabatt gewährt: 

 1. Kind: ganzer Betrag 
 2. Kind: 30 % Rabatt 
 3. und jedes weitere Kind: 50 % Rabatt 

 
Austritt Die Anmeldung wird durch die Unterschrift der 

Eltern zum Vertrag und gilt für das ganze Schuljahr. 
Die Musikschule geht aufgrund dieser Anmeldung 
ihrerseits einen Lehrauftrag mit einer Lehrperson 
ein und ist verpflichtet, diesen einzuhalten. 
Das Schulgeld ist deshalb auch im Falle einer 
Abmeldung zu bezahlen. 
 

Schüler(innen) An der Musikschule werden in der Gemeinde 
wohnhafte Schüler sowie Jugendliche bis zum 20. 
Altersjahr unterrichtet. 
 

Üben 
 
 
 
Lehrmittel 

Für Instrumentalschüler ist regelmässiges, 
konzentriertes Üben von täglich mindestens 20 
Minuten notwendig. 
 
Sämtliche Lehrmittel müssen vom Schüler bezahlt 
werden. 
 

Instrument Bevor Sie ein Instrument kaufen, lassen Sie sich 
von der Lehrperson beraten. 

 


